
MUSIKSCHULE
Quidumweg 25, 4143 Dornach

061 701 72 02
musikschule@dornach.ch

Mutationstermine: 15. Mai für das Herbstsemester (Mitte August), 15. November für das Frühjahressemester (Mitte Januar).

Datum
Unterschrift Erziehungsberechtigte/

Volljährige Schüler:in

Fach: 	 Lehrperson:

Unterschrift der Lehrperson, einzuholen durch die Erziehungsberechtigten:

ABMELDUNG	 auf Ende: 2. Semester (Ende Juni) ☐ / 1. Semester (Mitte Januar) ☐

Änderung Lektionsdauer: bitte mit der Lehrperson Kontakt aufnehmen!

Wechsel Fach / Lehrperson

Fach aktuell:		  Fach neu:

Lehrperson bisher:		  Lehrperson neu:

Unterschrift der bisherigen Lehrperson,

einzuholen durch die Erziehungsberechtigten:

MUTATION	 Gültig ab: Mitte August ☐ / Mitte Januar ☐

Name und Vorname 

der Schülerin / des Schülers

Name und Vorname der Eltern

oder Erziehungsberechtigten

Anmerkungen

Geburtsdatum Telefon Festnetz

Aktuelle Schule / Klasse

Mobiltelefon

Erziehungsberechtigte

E-Mailadresse

Erziehungsberechtigte

Mobiltelefon

Schüler*in

E-Mailadresse

Schüer*in

Geschlecht  w ☐   m ☐

MELDEFORMULAR für Schüler*innen bis 25

Strasse
Nr.

PLZ/Ort

Fach:		  Lehrperson:
			   Wunsch nicht immer erfüllbar
Lektionsdauer:	 25‘ ☐  /  40‘ ☐  Bei 40 Min. muss ein Antrag der Lehrperson der Anmeldung beigelegt werden.

		  Wir bestätigen, dass wir die allgemeinen Richtlinien («Elterninformationen») gelesen haben.
	 (ankreuzen)

ANMELDUNG	 Beginn: Mitte August ☐ / Mitte Januar ☐



ELTERNINFORMATIONEN

ALLGEMEINES
	– Die musikalische Erziehung ist für alle Kinder wichtig und deshalb sehr zu empfehlen. Sie kann auf verschiedene Art 
erfolgen. Im Erlernen eines Instruments, im Singen, im Erfahren verschiedener Rhythmen oder im finden seines Aus-
drucks in der Bewegung, dem Tanz.

	– Beim Erlernen eines Instrumentes gilt es zu beachten, dass die Kinder genügend Zeit und Möglichkeit zum Üben 
haben.

	– Regelmässiges Üben verlangt von den Kindern viel Ausdauer. Als Eltern helfen Sie Ihrem Kind beim Erlernen des 
Instruments, wenn Sie die Übezeit aktiv unterstützen (z.B. zuhören), sowie Schülerkonzerte und vereinzelt Unter-
richtsstunden besuchen.

	– Die Musikschule kann von Menschen aller Altersstufen besucht werden.

ANGEBOT
	– Kinderchor und Kindertanz werden ab dem ersten Kindergartenjahr erteilt. Einzelunterricht kann in Dornach und 
Gempen ab der ersten Klasse, in Hochwald ab der zweiten Klasse besucht werden.

	– Lektionsdauer:
	– Einzelunterricht in der Regel: 25 Min.
	– Lektionsverlängerungen auf 40 bzw. 50 Min. sind in Dornach und Gempen möglich.

ELTERNBEITRAG
	– Der Elternbeitrag wird pro Semester in Rechnung gestellt. Die Preise entnehmen Sie der aktuellen Preisliste.
	– Die Elternbeiträge werden im Sinne von §29 der DGO jährlich der Teuerung angepasst.
	– Bei Nichtbezahlen des Schulgeldes wird das Kind vom Unterricht ausgeschlossen.
	– Für Dornacher Familien: Familien mit schwachem Einkommen können bei der Gemeinde einen Antrag auf Subventio-
nen stellen. Das Antragsformular kann bei uns oder auf der Webseite bezogen werden.

	– Die wegfallenden Kantonssubventionen für Schülerinnen zwischen 20-25 Jahren, müssen von diesen selbst über-
nommen werden.

AN-, UM- UND ABMELDEFRISTEN
	– Die An-, Um- oder Abmeldung mit Wirkung auf das nachfolgende Semester, erfolgt mittels offiziellem Formular bis 
spätestens 15. Mai bzw. 15. November an das Sekretariat.

	– Abmeldungen oder Instrumentenwechsel müssen frühzeitig mit den Lehrpersonen besprochen werden. Bei verspäte-
ter Abmeldung muss der Elternbeitrag auf jeden Fall bezahlt werden.

	– Für die Gruppen- und Ergänzungskurse gelten dieselben Regelungen.
	– Die Schüler:innen bleiben an der Musikschule angemeldet bis eine Abmeldung erfolgt.

AUSFALL
	– Bei Stundenausfall benachrichtigen Sie so früh wie möglich die Lehrkraft, bei längeren Absenzen auch das Sekreta-
riat der Musikschule. Lektionen, die seitens der Familie abgesagt werden, müssen von den Lehrkräften weder vor- 
noch nachgeholt werden.

STUNDENPLAN
	– Die Unterrichtsstunden werden von den Lehrpersonen in Absprache mit den Eltern festgelegt. Bitte beachten Sie, 
dass der Musikunterricht auch an schulfreien Nachmittagen stattfinden kann.

	– Während des Semesters können in der Regel keine Änderungen vorgenommen werden.
	– Für die Musikschule gilt die gleiche Ferienregelung wie an den Dornacher Schulen.

DIVERSES
	– Informationen der Musikschule werden im Wochenblatt und unter www.musikschuledornach.ch publiziert.
	– Fotoaufnahmen, die wir im Rahmen unserer Veranstaltungen machen, werden von uns vereinzelt zu Publikationszwe-
cken verwendet. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir um Mitteilung.

	– Das Gelände der Musikschule ist rauchfrei.
	– Die Parkplätze stehen in erster Linie den Mitarbeitenden der Musikschule zur Verfügung und sind diesen freizuge-
ben. Fahrrad- und Mofaparkplätze befinden sich beim Eingang am Quidumweg.

Gestützt auf das Reglement über die Musikschule, letzte Änderung am 16.01.2025

MUSIKSCHULE
Quidumweg 25, 4143 Dornach

061 701 72 02
musikschule@dornach.ch


